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dezentralisierten Verfahrens wie des im Ausgangsverfahren in
Rede stehenden von der in Art. 11 der Richtlinie 2001/83 vor-
gesehenen Möglichkeit Gebrauch, so deckt die Genehmigung für
das Inverkehrbringen dieses Arzneimittels nur die nicht patent-
geschützten Indikationen und Dosierungen ab.

Aus Art. 8 Abs. 3 Buchst. j in Verbindung mit Art. 11 Abs. 2 der
Richtlinie 2001/83 geht hervor, dass der Umstand, dass be-
stimmte Indikationen oder Dosierungen der Genehmigung für
das Inverkehrbringen des Referenzarzneimittels nicht in die Zu-
sammenfassung der Merkmale des Generikums aufgenommen
werden, bedeutet, dass diese Indikationen oder Dosierungen
nicht Gegenstand des Antrags auf Genehmigung für das Inver-
kehrbringen sind. Mit der Inanspruchnahme der durch den ge-
nannten Art. 11 Abs. 2 eröffneten Möglichkeit beschränkt die
Person, die eine Genehmigung für das Inverkehrbringen bean-
tragt, somit den Umfang ihres Antrags, ohne dass die zuständige
nationale Behörde, wie die Generalanwältin in Nr. 57 ihrer
Schlussanträge ausgeführt hat, insoweit über ein Ermessen ver-
fügt.

Obgleich sich alle Parteien, die vor dem Gerichtshof Erklärungen
abgegeben haben, insoweit einig sind, macht die niederländische
Regierung geltend, dass die Entscheidung des Inhabers einer
Genehmigung für das Inverkehrbringen eines Generikums, von
der Möglichkeit nach Art. 11 Abs. 2 der Richtlinie 2001/83 Ge-
brauch zu machen, sich nicht auf den Umfang der Genehmigung
für das Inverkehrbringen des Generikums auswirke.

Eine solche Auslegung der Richtlinie 2001/83 ist jedoch nicht
mit dem in Rn. 34 des vorliegenden Urteils angeführten Grund-
satz vereinbar, wonach jedes Arzneimittel, das in den Verkehr
gebracht wird, den Bedingungen der Genehmigung für das In-
verkehrbringen entsprechen muss, die sich in der Zusammen-
fassung der Merkmale des Arzneimittels widerspiegeln müssen.
Nach diesem Grundsatz muss die zuständige nationale Behörde
in einer Situation wie der, auf die sich die niederländische Re-
gierung bezieht, die Genehmigung für das Inverkehrbringen
ändern, um deren Übereinstimmung mit der Zusammenfassung
der Merkmale des Arzneimittels sicherzustellen. Eine Mitteilung
einer Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels, in der
bestimmte Indikationen der Genehmigung für das Inverkehr-
bringen nicht enthalten sind, stellt nämlich eine Streichung the-
rapeutischer Indikationen dar, die unter die geringfügigen Än-
derungen des Typs IB fällt, die dem Verfahren nach Art. 9 der
Verordnung Nr. 1234/2008 unterliegen.

Entgegen dem Vorbringen der niederländischen Regierung wird
diese Auslegung nicht dadurch entkräftet, dass sie darauf hin-
ausläuft, dem Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbrin-
gen die Last aufzubürden, eine weitere Änderung dieser Geneh-
migung zu beantragen, wenn er nach dem Ablauf des Patent-
schutzes einer von der Genehmigung für das Inverkehrbringen
des Referenzarzneimittels erfassten Indikation, diese Indikation
zu denjenigen hinzufügen möchte, die bereits für das Generikum
genehmigt wurden. In einer solchen Situation kann der Inhaber
der Genehmigung für das Inverkehrbringen nämlich nach dem
in Art. 10 der Verordnung Nr. 1234/2008 vorgesehenen Verfah-
ren eine Änderung des Typs II beantragen.

Nach alledem ist auf die erste Frage zu antworten, dass Art. 11
Abs. 2 der Richtlinie 2001/83 dahin auszulegen ist, dass in
einem Verfahren zur Genehmigung für das Inverkehrbringen
wie dem im Ausgangsverfahren in Rede stehenden die Übermitt-
lung der Packungsbeilage oder einer Zusammenfassung der
Merkmale eines Generikums, in der keine Indikationen oder
Dosierungen angegeben sind, die zum Zeitpunkt des Inverkehr-
bringens dieses Arzneimittels noch unter das Patentrecht fielen,
an die zuständige nationale Behörde durch die Person, die eine

Genehmigung für das Inverkehrbringen dieses Generikums be-
antragt oder innehat, einen Antrag auf Beschränkung des Um-
fangs der Genehmigung für das Inverkehrbringen des betreffen-
den Generikums darstellt.

Zur zweiten und zur dritten Frage

Mit seiner zweiten und seiner dritten Frage möchte das vorle-
gende Gericht für den Fall der Verneinung der ersten Frage
wissen, ob Art. 11 der Richtlinie 2001/83 dahin auszulegen ist,
dass er dem entgegensteht, dass eine nationale Behörde eine
vollständige Fassung der Packungsbeilage oder der Zusammen-
fassung der Merkmale eines Generikums veröffentlicht, bezüg-
lich dessen der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehr-
bringen von der in dieser Bestimmung vorgesehenenMöglichkeit
Gebrauch gemacht hat, bestimmte Indikationen oder Dosierun-
gen nicht in die Packungsbeilage oder die Zusammenfassung der
Merkmale des betreffenden Arzneimittels aufzunehmen.

In Anbetracht der bejahenden Antwort auf die erste Frage sind
diese Fragen nicht zu beantworten. (. . .)

Zivilrecht/Fernabsatzrecht

slewo//schlafen leben wohnen/Sascha
Ledowski

RL 2011/83/EU Art. 6 Abs. 1 Buchst. k, Art. 16 Buchst. e;
BGB § 312g Abs. 2 Nr. 3

EuGH, Urteil vom 27.03.2019 – C-681/17
ECLI:EU:C:2019:255

Art. 16 Buchst. e der Richtlinie 2011/83/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011
über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der
Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie
1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Ra-
tes und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates ist dahin auszulegen, dass eine Ware
wie eine Matratze, deren Schutzfolie vom Verbraucher
nach der Lieferung entfernt wurde, nicht unter den Begriff
„versiegelte Waren (.. .), die aus Gründen des Gesundheits-
schutzes oder aus Hygienegründen nicht zur Rückgabe ge-
eignet sind und deren Versiegelung nach der Lieferung
entfernt wurde“ im Sinne dieser Vorschrift fällt.

Urteil

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von
Art. 6 Abs. 1 Buchst. k und Art. 16 Buchst. e der Richtlinie
2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abände-
rung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie
1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie
zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der
Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
(ABl. 2011, L 304, S. 64).

Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen
der slewo//schlafen leben wohnen GmbH (im Folgenden: slewo)
und Herrn Sascha Ledowski über das von Letzterem ausgeübte
Widerrufsrecht bezüglich einer über die Website von slewo er-
worbenen Matratze.
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Rechtlicher Rahmen

(. . .)

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefragen

Slewo ist eine Onlinehändlerin, die u.a. Matratzen vertreibt.

Am 25. November 2014 bestellte Herr Ledowski zu privaten
Zwecken über die Website von slewo eine Matratze zum Preis
von 1 094,52 Euro. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die
in der von slewo ausgestellten Rechnung abgedruckt waren,
enthielten u.a. eine „Widerrufsbelehrung für Verbraucher“, in
der es hieß:

„Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren. (. . .) Ihr Widerrufs-
recht erlischt in folgenden Fällen vorzeitig: [b]ei Verträgen zur Lieferung
versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der
Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach
der Lieferung entfernt wurde.“

Die von Herrn Ledowski bestellte Matratze war bei der Lieferung
mit einer Schutzfolie versehen, die er in der Folgezeit entfernte.

Mit E-Mail vom 9. Dezember 2014 teilte Herr Ledowski slewo
mit, dass er die Matratze zurücksenden wolle, und bat sie, deren
Transport zu veranlassen.

Da slewo diesen Transport nicht veranlasste, trug Herr Ledowski
selbst die Transportkosten in Höhe von 95,59 Euro.

Herr Ledowski erhob beim Amtsgericht Mainz (Deutschland)
Klage gegen slewo auf Erstattung des Kaufpreises und der Kosten
des Transports der fraglichen Matratze in Höhe von insgesamt
1.190,11 Euro zuzüglich Zinsen und Anwaltskosten.

Mit Urteil vom 26. November 2015 gab das Amtsgericht Mainz
der Klage statt.

Mit Urteil vom 10. August 2016 bestätigte das Landgericht
Mainz (Deutschland) als Berufungsinstanz dieses Urteil.

Daraufhin legte slewo beim vorlegenden Gericht, dem Bundes-
gerichtshof (Deutschland), Revision ein.

Das vorlegende Gericht ist der Auffassung, das Widerrufsrecht
sei nur dann nach Art. 16 Buchst. e der Richtlinie 2011/83 aus-
geschlossen, wenn die Verkehrsfähigkeit der Ware aus gesund-
heitlichen oder hygienischen Gründen mit der Entfernung der
Versiegelung endgültig entfalle, wie es etwa bei bestimmten
Kosmetika oder Hygieneartikeln wie Zahnbürsten der Fall sei.

Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs seien Vor-
schriften, die Ausnahmen von einem durch das Unionsrecht ver-
liehenen Recht wie dem im Ausgangsverfahren in Rede stehen-
den Widerrufsrecht darstellten, eng auszulegen.

Die Verkehrsfähigkeit einer vom Verbraucher nach Entsiegelung
zurückgesandten Matratze sei aber, anders als bei Hygienearti-
keln im engeren Sinne, nicht endgültig aufgehoben, wie sich
nicht zuletzt aus der Nutzung von Matratzen im Hotelgewerbe,
dem insbesondere im Internet bestehenden Markt für gebrauch-
te Matratzen und der Möglichkeit einer Reinigung gebrauchter
Matratzen schließen lasse.

Für den Fall, dass Art. 16 Buchst. e der Richtlinie 2011/83 dahin
auszulegen sei, dass Waren, die bei bestimmungsgemäßem Ge-
brauch direkt mit demmenschlichen Körper in Kontakt kommen
könnten, wie etwa Matratzen, selbst dann, wenn der Unterneh-
mer sie durch geeignete Reinigungsmaßnahmen wieder ver-
kehrsfähig machen könne, zu den aus Gründen des Gesundheits-
schutzes oder aus Hygienegründen nicht zur Rückgabe geeigne-
ten Waren im Sinne dieser Vorschrift gehörten, stelle sich die
Frage, welche Anforderungen an die Verpackung derartiger Wa-
ren zu stellen seien und ob sich aus den konkreten Umständen –
etwa durch einen Aufdruck „Siegel“ auf der Verpackung – ein-

deutig ergeben müsse, dass es sich nicht um eine bloße Trans-
portverpackung, sondern um eine Versiegelung aus Gesund-
heits- oder Hygienegründen handele.

Überdies gehe aus Art. 6 Abs. 1 Buchst. k der Richtlinie 2011/83
nicht hinreichend klar hervor, in welchem Umfang der Unter-
nehmer den Verbraucher, bevor dieser durch einen Fernabsatz-
vertrag gebunden sei, über die Umstände informieren müsse,
unter denen er nach Art. 16 Buchst. e dieser Richtlinie sein Wi-
derrufsrecht verliere.

Unter diesen Umständen hat der Bundesgerichtshof beschlos-
sen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende
Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Ist Art. 16 Buchst. e der Richtlinie 2011/83 dahin auszulegen,
dass zu den dort genannten Waren, die aus Gründen des
Gesundheitsschutzes oder aus Hygienegründen nicht zur
Rückgabe geeignet sind, auch Waren (wie etwa Matratzen)
gehören, die zwar bei bestimmungsgemäßem Gebrauch direkt
mit dem menschlichen Körper in Kontakt kommen können,
aber durch geeignete (Reinigungs-)Maßnahmen des Unterneh-
mers wieder verkehrsfähig gemacht werden können?

2. Falls die Frage 1 zu bejahen ist:

a) Welche Voraussetzungen muss die Verpackung einer Ware
erfüllen, damit von einer Versiegelung im Sinne von Art. 16
Buchst. e der Richtlinie 2011/83 gesprochen werden kann?

und

b) Hat der vom Unternehmer vor Eintritt der Vertragsbindung
zu erteilende Hinweis nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. k der Richt-
linie 2011/83 in der Weise zu erfolgen, dass der Verbrau-
cher unter konkreter Bezugnahme auf den Kaufgegenstand
(hier: Matratze) und die angebrachte Versiegelung darauf
hingewiesen wird, dass er das Widerrufsrecht bei Entfer-
nung des Siegels verliert?

Zu den Vorlagefragen

Zur ersten Frage

Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen,
ob Art. 16 Buchst. e der Richtlinie 2011/83 dahin auszulegen ist,
dass eine Ware wie eine Matratze, deren Schutzfolie vom Ver-
braucher nach der Lieferung entfernt wurde, unter den Begriff
„versiegelte Waren (. . .), die aus Gründen des Gesundheitsschut-
zes oder aus Hygienegründen nicht zur Rückgabe geeignet sind
und deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde“ im
Sinne dieser Vorschrift fällt.

Eingangs ist erstens darauf hinzuweisen, dass dem Verbraucher
nach Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2011/83, sofern nicht eine der
Ausnahmen gemäß Art. 16 dieser Richtlinie Anwendung findet,
eine Frist von 14 Tagen zusteht, in der er einen Fernabsatzver-
trag insbesondere ohne Angabe von Gründen widerrufen kann.

Zweitens ist festzustellen, dass nach Art. 12 Buchst. a dieser
Richtlinie mit der Ausübung des Widerrufsrechts die Verpflich-
tungen der Vertragsparteien zur Erfüllung des Fernabsatzver-
trags enden.

Nach Art. 16 Buchst. e der Richtlinie besteht bei Fernabsatzver-
trägen eine Ausnahme vom Widerrufsrecht, wenn versiegelte
Waren geliefert werden, die aus Gründen des Gesundheitsschut-
zes oder aus Hygienegründen nicht zur Rückgabe geeignet sind
und deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Der Wortlaut dieser Vorschrift enthält allerdings keine Angaben
zur genauen Bedeutung des Begriffs „versiegelte Waren (. . .), die
aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus Hygienegründen
nicht zur Rückgabe geeignet sind und deren Versiegelung nach
der Lieferung entfernt wurde“, anhand deren sich zweifelsfrei
feststellen ließe, welche Waren darunter fallen und ob im vor-
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liegenden Fall eine Ware wie eine Matratze, deren Schutzfolie
vom Verbraucher nach der Lieferung entfernt wurde, darunter
fällt.

Daher sind für die Auslegung von Art. 16 Buchst. e der Richtlinie
2011/83 nicht nur der Wortlaut dieser Bestimmung, sondern
auch der Zusammenhang, in den sie sich einfügt, und die mit der
Regelung, zu der sie gehört, verfolgten Ziele zu berücksichtigen
(vgl. in diesem Sinne Urteile vom 7. August 2018, Verbraucher-
zentrale Berlin, C-485/17, EU:C:2018:642, Rn. 27 [= WRP 2018,
1183], und vom 13. September 2018, Starman, C-332/17, EU:C:
2018:721, Rn. 23 [= WRP 2018, 1441]).

Wie aus Art. 1 der Richtlinie 2011/83 im Licht ihrer Erwägungs-
gründe 3, 4 und 7 hervorgeht, bezweckt sie, ein hohes Verbrau-
cherschutzniveau sicherzustellen. Zudem ist in der Politik der
Union der Schutz der Verbraucher – die sich im Vergleich zu
Gewerbetreibenden in einer unterlegenen Position befinden, da
sie als schlechter informiert, wirtschaftlich schwächer und recht-
lich weniger erfahren als ihre Vertragspartner angesehen wer-
den müssen – in Art. 169 AEUV und Art. 38 der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union verankert (vgl. in diesem
Sinne Urteile vom 2. März 2017, Zentrale zur Bekämpfung un-
lauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main, C-568/15, EU:C:
2017:154, Rn. 28 [= WRP 2017, 403], vom 4. Oktober 2018, Ka-
menova, C-105/17, EU:C:2018:808, Rn. 34 [= WRP 2018, 1311],
und vom 23. Januar 2019, Walbusch Walter Busch, C-430/17,
EU:C:2019:47, Rn. 34 [= WRP 2019, 312]).

Das Widerrufsrecht soll den Verbraucher in der besonderen Si-
tuation eines Vertragsabschlusses im Fernabsatz schützen, in
der er keine konkrete Möglichkeit hat, vor Abschluss des Ver-
trags das Erzeugnis zu sehen oder die Eigenschaften der Dienst-
leistung zur Kenntnis zu nehmen. Es soll also den Nachteil aus-
gleichen, der sich für einen Verbraucher bei einem im Fernab-
satz geschlossenen Vertrag ergibt, indem ihm eine angemessene
Bedenkzeit eingeräumt wird, in der er die Möglichkeit hat, die
gekaufte Ware zu prüfen und auszuprobieren (Urteil vom 23. Ja-
nuar 2019, Walbusch Walter Busch, C-430/17, EU:C:2019:47,
Rn. 45 [= WRP 2019, 312]).

Insoweit ist Art. 16 Buchst. e der Richtlinie 2011/83, der eine
Ausnahme vom Widerrufsrecht darstellt, als unionsrechtliche
Vorschrift, die die zu Schutzzwecken gewährten Rechte be-
schränkt, eng auszulegen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom
10. September 2014, Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189,
Rn. 77).

Die erste Frage ist im Licht dieser Erwägungen zu beantworten.

Im 49. Erwägungsgrund der Richtlinie 2011/83 heißt es, dass
eine Ausnahme vom Widerrufsrecht wegen der Beschaffenheit
bestimmter Waren gerechtfertigt sein kann.

Daraus folgt, dass es im Kontext von Art. 16 Buchst. e dieser
Richtlinie die Beschaffenheit einer Ware ist, die die Versiegelung
ihrer Verpackung aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder
aus Hygienegründen rechtfertigen kann, und dass daher die
Entfernung der Versiegelung einer solchen Verpackung dazu
führt, dass für die darin enthaltene Ware die Garantie in Bezug
auf Gesundheitsschutz oder Hygiene entfällt.

Wenn bei einer solchen Ware die Versiegelung der Verpackung
vom Verbraucher entfernt wurde und daher ihre Garantie in
Bezug auf Gesundheitsschutz oder Hygiene entfallen ist, kann
sie möglicherweise nicht mehr von einem Dritten wiederverwen-
det und infolgedessen vom Unternehmer nicht mehr erneut in
den Verkehr gebracht werden.

Unter diesen Umständen stünde die Anerkennung des Rechts
des Verbrauchers, seinWiderrufsrecht auszuüben, indem er eine
solche Ware, bei der die Versiegelung der Verpackung entfernt
wurde, an den Unternehmer zurücksendet, im Widerspruch zu
dem Willen des Unionsgesetzgebers, der im vierten Erwägungs-

grund der Richtlinie 2011/83 zum Ausdruck kommt, wonach
diese Richtlinie dem Ziel dienen sollte, ein möglichst ausgewo-
genes Verhältnis zwischen einem hohen Verbraucherschutz-
niveau und der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen herzu-
stellen.

Folglich ist, wie der Generalanwalt in Nr. 33 seiner Schlussan-
träge ausgeführt hat, davon auszugehen, dass die in Art. 16
Buchst. e der Richtlinie 2011/83 vorgesehene Ausnahme vom
Widerrufsrecht nur dann greift, wenn nach Entfernung der Ver-
siegelung der Verpackung die darin enthaltene Ware aus Grün-
den des Gesundheitsschutzes oder aus Hygienegründen endgül-
tig nicht mehr verkehrsfähig ist, weil es für den Unternehmer
wegen ihrer Beschaffenheit unmöglich oder übermäßig schwie-
rig ist, Maßnahmen zu ergreifen, die sie wieder verkaufsfähig
machen, ohne dass einem dieser Erfordernisse nicht genügt
würde.

Daraus folgt für den vorliegenden Fall, dass eine Matratze wie die
im Ausgangsverfahren in Rede stehende, deren Schutzfolie vom
Verbraucher nach der Lieferung entfernt wurde, nicht unter die
in Art. 16 Buchst. e der Richtlinie 2011/83 vorgesehene Ausnah-
me vom Widerrufsrecht fallen kann.

Zum einen ist nämlich nicht ersichtlich, dass eine solche Mat-
ratze, auch wenn sie möglichweise schon benutzt wurde, allein
deshalb endgültig nicht von einemDritten wiederverwendet oder
nicht erneut in den Verkehr gebracht werden kann. Insoweit
genügt der Hinweis, dass ein und dieselbe Matratze aufeinander-
folgenden Hotelgästen dient, einMarkt für gebrauchte Matratzen
besteht und gebrauchte Matratzen einer gründlichen Reinigung
unterzogen werden können.

Zum anderen kann eine Matratze im Hinblick auf das Widerrufs-
recht mit einem Kleidungsstück gleichgesetzt werden.

Insoweit wollte der Unionsgesetzgeber, wie sich aus den Erwä-
gungsgründen 37 und 47 des Richtlinie 2011/83 ergibt, es dem
Käufer eines Kleidungsstücks im Kontext eines Verkaufs im
Fernabsatz erlauben, dasKleidungsstück anzuprobieren, um „die
Beschaffenheit, die Eigenschaften und die Funktionsweise .. .
festzustellen“ und gegebenenfalls nach dieser Anprobe sein Wi-
derrufsrecht durch Rücksendung an den Unternehmer auszu-
üben.

Es steht aber außer Zweifel, dass zahlreiche Kleidungsstücke bei
bestimmungsgemäßer Anprobe, wie es auch bei Matratzen nicht
auszuschließen ist, direkt mit dem menschlichen Körper in Kon-
takt kommen können, ohne dass sie deshalb in der Praxis be-
sonderen Schutzanforderungen unterworfen würden, um diesen
Kontakt bei der Anprobe zu vermeiden.

Eine solche Gleichsetzung zweier Warenkategorien, nämlich
Kleidungsstücke und Matratzen, kommt, wie der Generalanwalt
in Nr. 34 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, insofern in Be-
tracht, als selbst bei direktem Kontakt dieser Waren mit dem
menschlichen Körper davon ausgegangen werden kann, dass der
Unternehmer in der Lage ist, sie nach der Rücksendung durch
den Verbraucher mittels einer Behandlung wie einer Reinigung
oder einer Desinfektion für eine Wiederverwendung durch einen
Dritten und damit für ein erneutes Inverkehrbringen geeignet zu
machen, ohne dass den Erfordernissen des Gesundheitsschutzes
oder der Hygiene nicht genügt würde.

Dessen ungeachtet haftet der Verbraucher nach Art. 14 Abs. 2
der Richtlinie 2011/83 im Licht ihres 47. Erwägungsgrundes für
jeden Wertverlust einer Ware, der auf einen zur Prüfung der
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Ware
nicht notwendigen Umgang zurückzuführen ist, ohne dass er
deshalb sein Widerrufsrecht verlöre (vgl. entsprechend Urteil
vom 3. September 2009, Messner, C-489/07, EU:C:2009:502,
Rn. 29).
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Nach alledem ist auf die erste Frage zu antworten, dass Art. 16
Buchst. e der Richtlinie 2011/83 dahin auszulegen ist, dass eine
Ware wie eine Matratze, deren Schutzfolie vom Verbraucher
nach der Lieferung entfernt wurde, nicht unter den Begriff „ver-
siegelte Waren (. . .), die aus Gründen des Gesundheitsschutzes
oder aus Hygienegründen nicht zur Rückgabe geeignet sind und
deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde“ im Sinne
dieser Vorschrift fällt.

Zur zweiten Frage

In Anbetracht der Antwort auf die erste Frage ist die zweite Frage
nicht zu beantworten. (. . .)

Kommentar

Die Entscheidung des EuGH ist im Ergebnis keine Überraschung.
Sie ist auch zu begrüßen, wenngleich es bedauerlich ist, dass sich
der EuGH aufgrund seiner Antwort auf die erste Vorlagefrage des
BGH nicht mit den weiteren Fragen befasst hat.

I. Hintergrund und Vorlagefragen
Der EuGH musste sich in dem Verfahren mit Art. 16 lit. e der
Verbraucherrechterichtlinie (im Folgenden: VRRL) befassen,
welcher in Deutschland mit § 312g Abs. 2 Nr. 3 BGB umgesetzt
wurde. Nach dieser Vorschrift besteht kein Widerrufsrecht,
wennWaren geliefert werden, die aus Gründen des Gesundheits-
schutzes oder aus Hygienegründen nicht zur Rückgabe geeignet
sind und deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Im Ausgangsverfahren kaufte ein Verbraucher eineMatratze, die
bei der Lieferung mit einer Schutzfolie versehen war. Der Kunde
entfernte die Folie. Später übte er sein gesetzliches Widerrufs-
recht aus. Nachdem der Online-Händler der Aufforderung, den
Rücktransport zu organisieren, nicht nachkam, zahlte der Kunde
die Rücksendekosten selbst und verklagte den Händler auf Rück-
zahlung des Kaufpreises sowie der Rücksendekosten.

Nachdem die Klage in den ersten beiden Instanzen Erfolg hatte,
setzte der BGH auf die Revision des Händlers das Verfahren aus
und stellte dem EuGH im Rahmen des Vorabentscheidungsver-
fahrens drei Fragen (BGH, 15.11.2017 – VIII ZR 194/16, WRP
2018, 215).

Zunächst wollte der BGHwissen, ob zu der genannten Ausnahme
auch Waren gehören, die wie eine Matratze bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch direkt mit dem menschlichen Körper in
Kontakt kommen können, aber durch geeignete Reinigungsmaß-
nahmen wieder verkehrsfähig gemacht werden können.

Außerdem wollte der BGH für den Fall, dass die erste Frage
bejaht wird, wissen, wie die Verpackung dieser Ware beschaffen
sein muss, um als Versiegelung zu zählen.

Als Drittes fragte der BGH schließlich, wie über die Ausnahmen
vom Widerrufsrecht zu informieren sei – abstrakt oder unter
konkreter Bezugnahme auf das Produkt und die Umstände, unter
denen das Widerrufsrecht für den Verbraucher verloren gehen
kann.

II. Die Entscheidung des EuGH
Der EuGH erinnert zunächst daran, dass die VRRL ein hohes
Verbraucherschutzniveau sicherstellen soll. Hierzu dient auch
das Widerrufsrecht, das den Nachteil im Fernabsatz ausgleichen
soll, den der Verbraucher im Vergleich zu Geschäften im Laden-
geschäft dadurch erleidet, dass er die Ware vor dem Kauf nicht

sehen und ihre Eigenschaften zur Kenntnis nehmen kann. Eine
Ausnahme von diesem Widerrufsrecht ist daher sehr eng aus-
zulegen. Dabei muss aber auch beachtet werden, dass ein wei-
terer Zweck der Richtlinie ist, ein möglichst ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen einem hohen Verbraucherschutzniveau und
der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen herzustellen.

Sodann geht der EuGH unter Beachtung dieser grundsätzlichen
Überlegungen auf die erste Vorlagefrage ein.

Dabei komme es für die Geltung der Ausnahme auf die Beschaf-
fenheit der Ware selbst an: Ist eine Ware so beschaffen, dass
durch die Entfernung einer Versiegelung die Garantie in Bezug
auf den Gesundheitsschutz oder die Hygiene entfällt, kann sie
vom Unternehmer nicht mehr in Verkehr gebracht werden.

In Übereinstimmung mit dem Generalanwalt (Schlussanträge v.
19.12.2018 – C-681/17) ist der EuGH also der Auffassung, dass
die Ausnahme des Art. 16 lit. e VRRL nur greift, wenn die Ent-
fernung der Versiegelung dazu führt, dass die Ware endgültig
nicht mehr verkehrsfähig ist, weil es die Beschaffenheit derWare
für den Unternehmer unmöglich oder übermäßig schwierig ma-
chen würde, die Ware wieder in einen verkehrsfähigen Zustand
zu versetzen.

Nach all diesen Überlegungen kommt der Gerichtshof zu dem
Schluss, dass eine Matratze nicht unter diese Ausnahme fällt. Die
weitere Verkehrsfähigkeit einer sogar bereits benutzten Matrat-
ze ergibt sich bereits daraus, dass auch in Hotels die Gäste in
gebrauchten Matratzen schlafen, dass es einen Gebrauchtmarkt
für Matratzen gibt und dass diese ohne Weiteres einer gründ-
lichen Reinigung unterzogen werden können.

Eine Matratze sei nach Auffassung des EuGH daher mit einem
Kleidungsstück gleichzusetzen.

Am Ende verweisen die Luxemburger Richter noch darauf, dass
der Unternehmer nicht schutzlos sei, wenn man Matratzen nicht
in den Geltungsbereich der Ausnahme mit einbezieht, da ihm ein
Anspruch auf Wertersatz zusteht, wenn der Verbraucher die
Ware in einer Art und Weise benutzt hat, die zur Überprüfung
der Eigenschaften, Funktionsweise und Beschaffenheit der Ware
nicht notwendig ist.

III. Einordnung der Entscheidung
Das Urteil des EuGH verdient Zustimmung. Bei der hier einschlä-
gigen Ausnahme des Art. 16 lit. e VRRL geht es um Produkte,
denen eine Gefahr für den Gesundheitsschutz oder die Hygiene
anheftet, sobald die Versiegelung entfernt wurde. Und dies ist bei
einer Matratze ganz klar nicht der Fall. Durch das reine Entfer-
nen der Versiegelung bestehen bei Matratzen solche Gefahren
nicht. Auf eine weitere möglicherweise stattgefundene Benut-
zung durch den Verbraucher stellt die Ausnahme ausweislich
ihres Wortlautes nicht ab.

Hätte der EuGH die erste Vorlagefrage des BGH bejaht, dann
hätte in Zukunft ein großer Teil der im Fernabsatz gehandelten
Waren einfach versiegelt werden und bei Entfernung dieser Ver-
siegelung durch den Verbraucher nach der Lieferung vom Wi-
derrufsrecht ausgenommen werden können.

IV. Fallgruppen
Die Instanzrechtsprechung hat sich schon mit der Frage beschäf-
tigen müssen, ob Produkte aus Hygienegründen zur Rücksen-
dung geeignet sind. Bereits zur alten Rechtslage, nach der bis
zum 12.06.2014 Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht
zur Rücksendung geeignet waren, vom Widerrufsrecht ausge-
nommen waren (§ 312d Abs. 4 Nr. 1 BGB a. F.), entschied das AG
Köln (Urt. v. 31.01.2014 – 142 C 201/13 – MPR 2014, 86), dass
wiederverwendbare Medizinprodukte wie ein Nasenstent nicht
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vom Widerrufsrecht ausgeschlossen sind, da diese wieder des-
infiziert werden können – und in der ärtzlichen Praxis auch
werden.

Zum neuen Recht, mit dem die genannte Ausnahme durch
Art. 16 lit. e VRRL ersetzt und letztlich konkretisiert wurde, ent-
schied das LG Düsseldorf (Urt. v. 14.09.2016 – 12 O 357/15,
juris), dass WC-Sitze nicht unter die Ausnahme fallen, da diese
ohne Weiteres durch Reinigung und Desinfektion wieder in ei-
nen verkehrsfähigen Zustand versetzt werden können.

Ein Ausschluss des Widerrufsrechtes kommt bei entsiegelten
Arzneimitteln in Betracht, da bei diesen nicht sichergestellt wer-
den kann, dass die Lagerung und Behandlung durch den Ver-
braucher fachgerecht durchgeführt wurde (vgl. Becker/Föhlisch,
NJW 2008, 3751, 3754). Ebenfalls erfasst von der Ausnahme
sollten versiegelte Lebensmittel – deren Versiegelung entfernt
wurde – sein, sofern sie nicht bereits unter eine andere Aus-
nahme fallen, wie beispielsweise die schnelle Verderblichkeit
(Art. 16 lit. d VRRL).

Außerdem sind nicht wiederverwendbare Medizinprodukte un-
ter die Ausnahme des Art. 16 lit. e VRRL zu subsumieren, wie
etwa Verbandmaterialien oder Spritzen. Bei diesen Produkten ist
die Sterilität nicht mehr gewahrt, wenn eine entsprechende Ver-
siegelung entfernt wurde. Diese kann auch nicht durch Reini-
gung o. ä. ohne Weiteres wiederhergestellt werden. Die Garantie
des Gesundheitsschutzes und der Hygiene kann durch das Ent-
fernen der Versiegelung nicht mehr gewährleistet werden.

Nach Auffassung des OLG Hamm (Urt. v. 22.11.2016 – I-4 U 65/
15, GRUR-RR 2017, 277) fallen Erotikartikel, die gewöhnlicher-
weise mit Körperstellen in Berührung kommen, bei denen die
Gefahr einer Übertragung von Krankheitserregern sehr hoch ist,
ebenfalls unter die Ausnahme, wenn die Versiegelung entfernt
wurde. Zwar sei auch bei diesen grundsätzlich eine Reinigung
möglich, es könne aber nicht sichergestellt werden, dass diese
immer ordnungsgemäß durchgeführt werde.

Nicht unter die Ausnahme gezählt werden dagegen alle Arten
von Kleidungsstücken. Das gilt auch für Unterwäsche, Bademode
oder Schuhe. All diese Produkte kann der Verbraucher ohne
Weiteres im Präsenzgeschäft anprobieren. Insoweit muss der
gleiche Maßstab auch im Fernabsatz angelegt werden. Ein Aus-
schluss dieser Waren vom Widerrufsrecht ist nicht zu rechtfer-
tigen.

V. Versiegelung
Da der EuGH die erste Vorlagefrage verneint hat, musste er auf
die übrigen Fragen nicht mehr eingehen. Dies ist insofern be-
dauerlich, als dass diese Fragen in der Praxis eine sehr hohe
Relevanz haben. Für Online-Händler ist es sehr wichtig zu wis-
sen, wie eine Verpackung beschaffen sein muss, damit sie als
Versiegelung angesehen wird.

Eine solche Versiegelung liegt nach der hier vertretenen Auffas-
sung vor, wenn die Verpackung der Ware zum Entfernen so
zerstört werden muss, dass sie nicht erneut verschlossen werden
kann (so auch der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen v.
19.12.2018). Nicht erforderlich ist ein wie auch immer gestalte-
ter Versiegelungshinweis auf der Verpackung (so aber OLG
Hamm, 30.03.2010 – 4 U 212/09 MMR 2010, 684 m. Anm. Föh-
lisch). Der Wortlaut der Ausnahme stellt lediglich auf die Ent-
fernung der Versiegelung ab. Weitere Informationspflichten sta-
tuiert das Gesetz gerade nicht. Daher kann hier auch keine
Pflicht abgeleitet werden, die Verpackung noch besonders zu
kennzeichnen.

So stellt auch eine Folie, die nicht lediglich an einer Stelle ver-
klebt ist, sondern die verschweißt ist, eine ausreichende Ver-
packung dar, die als Versiegelung zu qualifizieren ist.

VI. Belehrung über die Ausnahmen
Auch mit der letzten Vorlagefrage musste sich der EuGH auf-
grund seiner Antwort auf die erste Frage nicht mehr beschäfti-
gen. Dabei ist es insbesondere aus wettbewerbsrechtlicher Sicht
für den Rechtsanwender von großer Bedeutung, wie der Unter-
nehmer den Verbraucher über die Ausnahmen zu informieren
hat. Fraglich ist, ob die vom BGH zugelassene allgemeine Beleh-
rung über die gesetzlich vorgesehenen Ausnahmen unterhalb
der Widerrufsbelehrung unter Geltung der VRRL noch ausrei-
chend ist (BGH, 09.12.2009 – VIII ZR 219/08, WRP 2010, 396).
Sowohl der Wortlaut als auch der Sinn und Zweck der VRRL
sprechen eher dafür, dass der Unternehmer unter konkreter
Bezugnahme auf das Produkt und die möglicherweise vorzuneh-
menden Handlungen des Verbrauchers darüber zu belehren hat,
wann und wie das Widerrufsrecht des Verbrauchers ausge-
schlossen ist bzw. erlischt (ausführlich dazu Becker/Rätze, WRP
2019, 429, 434). So sah es auch der Generalanwalt in seinen
Schlussanträgen.

VII. Fazit
Der EuGH hat in diesem Verfahren eine sehr deutliche Antwort
auf die Vorlagefrage des BGH gegeben. Diese Antwort stellt dabei
keine Überraschung dar. Es war abzusehen, dass der EuGH Mat-
ratzen nicht unter die Ausnahme des Art. 16 lit. e VRRL fassen
wird. Der BGH kann das Verfahren nun selbst abschließend ent-
scheiden, da der Verbraucher sein Widerrufsrecht fristgerecht
ausgeübt hat. Wertersatzansprüche des Unternehmers stehen
dem Anspruch des Verbrauchers nicht entgegen, da diese jeden-
falls verjährt sind. Insofern bedarf es auch keiner Klärung, ob
und ggf. über welchen Zeitraum der Verbraucher die Matratze
benutzt hat und welcher Testzeitraum wertersatzfrei zulässig ist.
Dem Verbraucher dürften ca. zwei Nächte zum Testen der Mat-
ratze zugestanden werden, ohne dass er für diese Art der Benut-
zung einen Wertersatz zu leisten hat (so auch AG Bremen, 15.04.
2016 – 7 C 273/15, juris). Es bleibt zu hoffen, dass der EuGH
erneut die Möglichkeit erhält, sich mit der Frage zu befassen, wie
der Unternehmer im Fernabsatz über die bestehenden Ausnah-
men vom Widerrufsrecht informieren muss, um hier Rechtssi-
cherheit sowohl für den Unternehmer wie auch für den Verbrau-
cher zu schaffen.

Dipl.–Wirtschaftsjurist Martin Rätze, Köln*

Urheberrecht

Zur Darlegungslast bei Urheberrechtsverlet-
zungen durch Filesharing

GG Art. 6 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1; UrhG § 85 Abs. 1 S. 1, § 97
Abs. 2 S. 1; ZPO § 138

BVerfG, Beschluss vom 18.02.2019 – 1 BvR 2556/17
ECLI:DE:BVerfG:2019:rk20190218.1bvr255617

Zur verfassungsrechtlichen Beurteilung der Grundsätze
über die sekundäre Darlegungslast bei Urheberrechtsver-
letzungen im Wege des Filesharing über einen Familien-
anschluss. (Leitsatz der Redaktion)
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